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3. Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss des 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus, Finanzmarktaufsichtsbehörde, 

Wien, 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem 

Stichtag endende Geschäftsjahr geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein 

möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage des 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit 

den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen des § 123d 

Abs 2 BaSAG in Verbindung mit dem § 18 FMABG. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing 

(ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten 

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind von der Finanzmarktaufsichtsbehörde als Abwicklungsbehörde unabhängig in Übereinstimmung 

mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere 

sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 

die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter der Finanzmarktaufsichtbehörde als Abwicklungsbehörde sind verantwortlich für die 

Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen 

unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen des § 123d Abs 2 BaSAG in 

Verbindung mit dem § 18 FMABG ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zur Fortführung der Geschäftsstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im 

Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftsstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie dafür, den 

Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftsstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen 

Vertreter beabsichtigen, entweder den Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zu liquidieren oder die 

Geschäftsstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu. 

Der Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsichtbehörde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus. 

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 

Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder 

insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung 

pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie 

durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 

Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen 

kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder 

das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 

abzugeben. 

Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben. 

Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Geschäftstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten 
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Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zur Fortführung der 

Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

die Abkehr der Abwicklungsfinanzierungsmechanismus von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge 

haben. 

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise 

wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsichtsbehörde unter anderem über den geplanten 

Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame 

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 

unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 

Wien, 27. März 2023 

CONTAX Wirtschaftstreuhandgesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

Mag. Othmar Eberhart 

Wirtschaftsprüfer 

Mag. Werner Prenner 

Wirtschaftsprüfer 

Unterzeichner Othmar Eberhart 

Datum/Zeit-UTC 2023-03-27T11:23:50+02:00 

Prüfinformation Signiert mit PrimeSign, einem Produkt der PrimeSign 
GmbH. Informationen zur Prüfung finden Sie unter 
http://www.signaturpruefung.gv.at 

Unterzeichner Werner Prenner 

Datum/Zeit-UTC 2023-03-27T11:17:52+02:00 

Prüfinformation Signiert mit PrimeSign, einem Produkt der PrimeSign 
GmbH. Informationen zur Prüfung finden Sie unter 
http://www.signaturpruefung.gv.at 

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser 

Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Jahresabschluss. Für abweichende Fassungen sind die 

Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten. 
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gem. §  123 BaSAG  
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Abschnitt I 

Deloitte Tax 
Wirtschaftsprüfungs GmbH 
Renngasse 1/ Freyung 
Postfach 2 
1013 Wien, Österreich 

Tel +43 (0)1-537 00 + DW 
Fax +43 (0)1-537 00-99 + DW 
www.deloitte.at 

An den 
Abwicklungsfinanzierungs-
mechanismus gem. § 123 BaSAG 
Otto-Wagner-Platz 5 
1090 Wien 

Bericht über die Erstellung der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
2022 

Wir haben auftragsgemäß die nachstehende Bilanz zum 31.12.2022 und Gewinn- und Verlustrechnung 
2022 des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie 
der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt. 

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und 
Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, 
sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des 
Jahresabschlusses nach den Vorschriften des UGB und den ergänzenden Bestimmungen des FMABG sowie 
des BaSAG liegen in Ihrer Verantwortung. 

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch 
eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge 
keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss. 

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Auskünfte verantwortlich. Die von Ihnen unterfertigte Vollständigkeitserklärung, 
wonach uns die gesetzlichen Vertreter bestätigen, dass uns alle zur Erstellung eines Abschlusses, der einen 
getreuen Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ermöglicht, erforderlichen Unterlagen und 
Auskünfte erteilt wurden, haben wir zu unseren Akten genommen. 

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze für die 
Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen 
Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer (KSW) in der Fassung vom 18.04.2018 (siehe Beilage). 

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des 
Erstellungsberichts erfolgen. 

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 7. der AAB für 
Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten 
(Haftungsbeschränkung auf das Zehnfache der Mindestversicherungssumme der 
Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 11 WTBG). 

Gesellschaftssitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 81343 y, DVR 0008117, WT-Code 800448, UID: ATU16070007 
Es gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe (www.deloitte.at). 

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine "UK private company limited by guarantee" („DTTL“), deren 
Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind 
rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt keine 
Dienstleistungen für Kunden. Unter www.deloitte.com/about finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL und ihrer 
Mitgliedsunternehmen. 

https://www.deloitte.com/about
https://www.deloitte.at
https://www.deloitte.at


        

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus Abschnitt II 

(Beträge  in  EUR) 

A  k  t  i  v  a P  a  s  s  i  v  a 

Vorjahr 
TEUR 

Vorjahr 
TEUR 

A. UMLAUFVERMÖGEN A. VERBINDLICHKEITEN 

Sonstige  Forderungen  und Vermögensgegenstände 300,00 0 sonstige  Verbindlichkeiten 300,00 0 
davon  mit einer  Restlaufzeit von  mehr  als  einem  Jahr 0,00 0 davon  mit einer  Restlaufzeit von  bis  zu  einem  Jahr 300,00 0 

300,00 davon  mit einer  Restlaufzeit von  mehr  als  einem  Jahr 0,00 0 
300,00 

300,00 0 300,00 0 

Wien,  am  27.  März  2023        e.h.  Mag.  Helmut  Ettl e.h.  Dipl.-Kfm.  Dr.  Eduard  Müller,  MBA 

Bilanz  zum  31.  Dezember  2022 



                 

Abwicklungsfinanzierungsmechanismus Abschnitt  III 

Vorjahr
TEUR 

 

1. sonstige  betriebliche  Erträge 260.226,54 162 

2. sonstige  betriebliche  Aufwendungen -4.127,00 -4 

3. Zwischensumme  aus  Z  1  bis  Z  2 256.099,54 157 

4. Zinsen  und  ähnliche  Aufwendungen -256.099,54 -157 

5. Zwischensumme  aus  Z  4 -256.099,54 -157 

6. Jahresüberschuss 0,00 0 

Wien,  am  27.  März  2023 

Gewinn- und  Verlustrechnung  für  das  Geschäftsjahr  2022 

e.h.  Dipl.-Kfm.  Dr.  Eduard  Müller,  MBAe.h.  Mag.  Helmut  Ettl

(Beträge  in  EUR) 
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